
  

  

Steuergesetz 

Nachtrag vom 3. Dezember 2020 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 641.4 (Steuergesetz vom 30. Oktober 1994) (Stand 1. Ja-
nuar 2020) wird wie folgt geändert: 

Art.  31 Abs. 1 

1 Zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zulässig: 

c. Aufgehoben 

d. Aufgehoben 

Art.  46 Abs. 2 

2 Der Netto-Steuerwert dient der Berechnung der: 

c. (geändert) Minimalsteuer auf nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken 
und Grundstücken gemäss Art. 47 Abs. 3 dieses Gesetzes von natürli-
chen und juristischen Personen. 

Art.  56 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

1 Natürliche Personen haben anstelle der ordentlichen Steuern (Einkom-
mens- und Vermögenssteuern) eine Minimalsteuer für alle ihre im Kanton ge-
legenen Grundstücke zu bezahlen, sofern der Betrag der Minimalsteuer hö-

her ausfällt als die Gesamtheit der durch sie im Kanton zu entrichtenden or-
dentlichen Steuern. 

2 Die feste Minimalsteuer auf Grundstücken beträgt zwei Promille des Netto-
Steuerwertes der nichtlandwirtschaftlich bewerteten Grundstücke gemäss 
Art. 45 und 47 Abs. 3 und zwei Promille des Ertragswertes der landwirtschaft-
lichen Grundstücke gemäss Art. 47 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes. 

3 Von der Minimalsteuer sind ausgenommen: 

Aufzählung unverändert. 
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Art.  83 Abs. 1 

1 Zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zulässig: 

b. (geändert) Wertberichtigungen für Verlustrisiken, die mit Aktiven, insbe-
sondere mit Waren und Forderungen, verbunden sind; sie dürfen nur im 
Ausmass der am Bilanzstichtag bestehenden Verlustwahrscheinlichkeit 
vorgenommen werden; 

c. Aufgehoben 

d. Aufgehoben 

Art.  101 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

Minimalsteuer auf Grundstücken (Überschrift geändert) 

1 Juristische Personen haben für ihre im Kanton gelegenen Grundstücke eine 
Minimalsteuer zu entrichten, sofern deren Betrag höher ist als die Leistung 
der juristischen Personen aufgrund der Gewinn- und Kapitalsteuer. 

2 Die feste Minimalsteuer auf Grundstücken beträgt zwei Promille des Netto-
Steuerwertes der nichtlandwirtschaftlich bewerteten Grundstücke gemäss 
Art. 45 und 47 Abs. 3 und zwei Promille des Ertragswertes der landwirtschaft-
lichen Grundstücke gemäss Art. 47 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes. 

3 Von der Minimalsteuer sind ausgenommen: 

Aufzählung unverändert. 

Titel nach Titel 4.1. 

4.1.1. (aufgehoben) 

Art.  106 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu) 

Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer (Überschrift geändert) 

1 Ausländische Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die im Kan-
ton jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen für 
ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. 
Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im vereinfach-
ten Abrechnungsverfahren nach Art. 39a dieses Gesetzes unterstehen. 

2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, unterlie-
gen nicht der Quellensteuer, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bür-
gerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt. 

3 Bei Gefährdung des Steueranspruchs kann die Quellenbesteuerung auf un-
bestimmte Zeit als Sicherungssteuer beibehalten oder wieder angeordnet 
werden. 



 

 

Titel nach Art. 106 

4.1.2. (aufgehoben) 

Titel nach Titel 4.1.2. 

4.1.2.1. (aufgehoben) 

Art.  107 Abs. 2 

Steuerbare Leistung (Überschrift geändert) 

2 Steuerbar sind: 

a. (geändert) die Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit nach 
Art. 106 Abs. 1 dieses Gesetzes, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vor-
teile aus Mitarbeiterbeteiligungen sowie Naturalleistungen, nicht jedoch 
die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und 
Weiterbildung nach Art. 19 Abs. 2 dieses Gesetzes; 

b. (geändert) die Ersatzeinkünfte; 

c. (neu) die Leistungen gemäss Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)1). 

Titel nach Art. 107 

4.1.2.2. (aufgehoben) 

Art.  108 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu) 

Quellensteuerabzug (Überschrift geändert) 

1 Der Regierungsrat legt in Ausführungsbestimmungen die Grundlagen fest, 
wie die Quellensteuertarife zu berechnen sind. Massgebend sind die Steu-
ersätze der Einkommenssteuer für natürliche Personen. 

2 Bei der Berechnung des Abzugs werden Pauschalen für Berufskosten (Art. 
28 dieses Gesetzes) und für Versicherungsprämien (Art. 35 Abs. 1 Bst. d, f, 
und g dieses Gesetzes) sowie Abzüge für Familienlasten (Art. 37 dieses Ge-
setzes) berücksichtigt. 

                                                        
1) SR 831.10 
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3 Der Abzug für die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden 
Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, richtet sich nach Tarifen, die ihr Ge-
samteinkommen (Art. 11 Abs.1 dieses Gesetzes), die Pauschalen und Ab-
züge nach Absatz 2 sowie den Abzug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten 
(Art. 35 Abs. 2 dieses Gesetzes) berücksichtigten. 

4 Nach den bundesrechtlichen Ausführungsbestimmungen richtet sich, wie 
insbesondere der 13. Monatslohn, Gratifikationen, unregelmässige Beschäf-
tigung, Stundenlöhner, Teilzeit- oder Nebenerwerb sowie Leistungen nach 
Art. 18 Abs. 3 AHVG und satzbestimmende Elemente zu berücksichtigen sind 
und wie bei Tarifwechsel, rückwirkenden Gehaltsanpassungen und -korrek-
turen, sowie Leistungen vor Beginn und nach Beendigung der Anstellung zu 
verfahren ist. 

5 Die Ansätze, die als direkte Bundessteuer in den kantonalen Tarif einzu-
rechnen sind, sind im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung (ESTV) zu bestimmen. 

6 Der Steuerabzug umfasst die Kantons- und Gemeindesteuern, einschliess-
lich die Kirchensteuer und die Feuerwehrersatzabgabe, sowie die direkte 
Bundessteuer. 

7 Die Gemeindesteuern berechnen sich nach dem gewogenen Mittel der Ge-
meindesteuern im Kalenderjahr, das dem Steuerjahr vorausgeht. 

Art.  109 

Aufgehoben 

Art.  110 

Aufgehoben 

Titel nach Art. 110 

4.1.2.3. (aufgehoben) 

Titel nach Titel 4.1.2.3. 

4.1.2.3.1. (aufgehoben) 

Art.  111 

Aufgehoben 



 

 

Titel nach Art. 111 

4.1.2.3.2. (aufgehoben) 

Art.  112 

Aufgehoben 

Art.  113 

Aufgehoben 

Titel nach Art. 113 

4.1.2.4. (aufgehoben) 

Art.  114 

Aufgehoben 

Titel nach Art. 114 

4.1.3. (aufgehoben) 

Art.  115 

Aufgehoben 

Art.  116 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu) 

Obligatorische nachträglich ordentliche Veranlagung (Überschrift geändert) 

1 Personen, die nach Art. 106 Abs. 1 dieses Gesetzes der Quellensteuer un-
terliegen, werden nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn: 

a. (neu) ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr mehr als einen be-
stimmten Betrag erreicht oder übersteigt; oder 

b. (neu) sie über Vermögen und Einkünfte verfügen, die nicht der Quellen-
steuer unterliegen. 

2 Der Betrag gemäss Absatz 1 Buchstabe a richtet sich nach den bundes-
rechtlichen Ausführungsbestimmungen. 

3 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer mit einer 
Person nach Absatz 1 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.  



 

 

4 Personen mit Einkünften und Vermögen nach Absatz 1 Buchstabe b müs-
sen das Formular für die Steuererklärung bis am 31. März des auf das Steu-
erjahr folgenden Jahres bei der zuständigen Behörde verlangen.  

5 Die nachträglich ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der Quellen-
steuerpflicht. Auch im Falle einer Trennung bleibt diese bestehen. 

6 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 

Art.  116a (neu) 

Nachträglich ordentliche Veranlagung auf Antrag 

1 Personen, die nach Art. 106 Abs. 1 dieses Gesetzes der Quellensteuer un-
terliegen und keine der Voraussetzungen nach Art. 116 Abs. 1 dieses Geset-
zes erfüllen, werden auf Antrag hin nachträglich im ordentlichen Verfahren 
veranlagt. 

2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem Antragsteller 
in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt. 

3 Er muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres einge-
reicht werden. Für Personen, die die Schweiz verlassen, endet die Frist für 
die Einreichung des Antrages im Zeitpunkt der Abmeldung. 

4 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag, so tritt die 
Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden 
Steuern des Bundes, des Kantons und der Gemeinde auf dem Erwerbsein-
kommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge mehr gewährt. 

5 Art. 116 Abs. 5 und 6 dieses Gesetzes ist anwendbar. 

Titel nach Art. 119 (geändert) 

4.2. Natürliche und juristische Personen ohne steuerrechtli-
chen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz 

Titel nach Titel 4.2. 

4.2.1. (aufgehoben) 



 

 

Art.  120 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu) 

Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer (Überschrift geändert) 

1 Im Ausland wohnhafte Grenzgänger, Wochenaufenthalter und Kurzaufent-
halter unterliegen für ihr im Kanton erzieltes Einkommen aus unselbstständi-
ger Erwerbstätigkeit der Quellensteuer gemäss Art. 107 und 108 dieses Ge-
setzes. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im ver-
einfachten Abrechnungsverfahren gemäss Art. 39a unterstehen. 

2 Ebenfalls der Quellensteuer gemäss Art. 107 und 108 dieses Gesetzes un-
terliegen im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, die für die Arbeit im internati-
onalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder eines Luftfahrzeuges oder bei 
einem Transport auf der Strasse Lohn oder andere Vergütungen von einem 

Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten; davon ausge-
nommen bleibt die Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hoch-
seeschiffes. 

Art.  120a (neu) 

Nachträglich ordentliche Veranlagung auf Antrag 

1 Personen, die nach Art. 120 Abs. 1 dieses Gesetzes der Quellensteuer un-
terliegen, können für jede Steuerperiode bis am 31. März des auf das Steu-
erjahr folgenden Jahres eine nachträgliche ordentliche Veranlagung beantra-
gen, wenn: 

a. der überwiegende Teil ihrer Einkünfte, einschliesslich der Einkünfte des 
Ehegatten in der Schweiz steuerbar ist; 

b. ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steuer-
pflichtigen Person vergleichbar ist; oder 

c. eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu ma-
chen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen sind. 

2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 

3 Die Voraussetzungen richten sich nach den bundesrechtlichen Ausfüh-
rungsbestimmungen. 

Art.  120b (neu) 

Nachträglich ordentliche Veranlagung von Amtes wegen 

1 Bei stossenden Verhältnissen, insbesondere betreffend die im Quellensteu-
ersatz einberechneten Pauschalabzüge, kann die kantonale Steuerverwal-
tung von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung zuguns-
ten oder zuungunsten der steuerpflichtigen Person verlangen. 



 

 

2 Die Voraussetzungen richten sich nach den bundesrechtlichen Ausfüh-
rungsbestimmungen. 

Art.  121 

Aufgehoben 

Titel nach Art. 121 

4.2.2. (aufgehoben) 

Art.  122 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), 
Abs. 5 (neu) 

Künstler, Sportler und Referenten (Überschrift geändert) 

1 Im Ausland wohnhafte Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fern-
sehkünstler, Musiker und Artisten, sowie Sportler und Referenten sind für 
Einkünfte aus ihrer im Kanton ausgeübten persönlichen Tätigkeit und für wei-
tere damit verbundene Entschädigungen steuerpflichtig. Dies gilt auch für 
Einkünfte und Entschädigungen, die nicht dem Künstler, Sportler oder Refe-
renten selber, sondern einem Dritten zufliessen, der seine Tätigkeit organi-
siert hat. 

2 Die Steuer beträgt zehn Prozent der Tageseinkünfte der steuerbaren Leis-
tung. 

3 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zulagen 
und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. Diese betragen: 

a. 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlern; 

b. 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlern sowie Referenten. 

4 Der mit der Organisation der Darbietung in der Schweiz beauftragte Veran-
stalter ist für die Steuer solidarisch haftbar. 

5 Die Höhe der Bruttoeinkünfte, ab welcher die Quellensteuer erhoben wird, 
richtet sich nach den bundesrechtlichen Ausführungsbestimmungen. 

Art.  123 

Aufgehoben 

Art.  124 

Aufgehoben 



 

 

Titel nach Art. 124 

4.2.3. (aufgehoben) 

Art.  125 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (neu) 

Verwaltungsräte (Überschrift geändert) 

1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsfüh-
rung von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der 
Schweiz sind für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen 
Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen steu-
erpflichtig. 

a. Aufgehoben 

b. Aufgehoben 

2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsfüh-
rung von ausländischen Unternehmungen, welche in der Schweiz Betriebs-

stätten unterhalten, sind für die ihnen zu Lasten dieser Betriebsstätten aus-
gerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschädigungen, Mitarbeiter-
beteiligungen und ähnlichen Vergütungen steuerpflichtig. 

3 Als steuerbare Einkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zu-
lagen und Nebenbezüge. Dazu gehören auch die Entschädigungen, die nicht 
den Steuerpflichtigen selber, sondern Dritten zufliessen. 

4 Die Steuer beträgt 10 Prozent der steuerbaren Einkünfte. 

5 Die Höhe der Bruttoeinkünfte, ab welcher die Quellensteuer erhoben wird, 
richtet sich nach den bundesrechtlichen Ausführungsbestimmungen. 

Titel nach Art. 125 

4.2.4. (aufgehoben) 

Art.  126 Abs. 4 (geändert) 

Hypothekargläubiger (Überschrift geändert) 

4 Die Höhe der Bruttoeinkünfte, ab welcher die Quellensteuer erhoben wird, 
richtet sich nach den bundesrechtlichen Ausführungsbestimmungen. 

Titel nach Art. 126 

4.2.5. (aufgehoben) 



 

 

Art.  127 Abs. 4 (geändert) 

Empfänger von Vorsorgeleistungen (Überschrift geändert) 

4 Die Höhe der Bruttoeinkünfte, ab welcher die Quellensteuer erhoben wird, 
richtet sich nach den bundesrechtlichen Ausführungsbestimmungen. 

Titel nach Art. 127a 

4.2.6. (aufgehoben) 

Art.  128 

Aufgehoben 

Titel nach Art. 128 

4.2.7. (aufgehoben) 

Art.  129 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu) 

1 Die Quellensteuer tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veran-
lagenden Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern auf dem Erwerbsein-
kommen; sie erhöht sich um die entsprechenden Ansätze für die direkte Bun-
dessteuer. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt. 

2 Bei Zweiverdienerehepaaren kann eine Korrektur des steuersatzbestim-
menden Erwerbseinkommens für den Ehegatten vorgesehen werden. 

Art.  179b Abs. 5 (neu) 

5 Die Steuerverwaltung und die Behörden nach Art. 178 dieses Gesetzes sind 
berechtigt, die Versichertennummer der Alters- und Hinterlassenenversiche-

rung nach den Bestimmungen des AHVG für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben systematisch zu verwenden. 

Art.  185 

Aufgehoben 



 

 

Art.  192a (neu) 

Notwendige Vertretung 

1 Die Steuerverwaltung kann von einer steuerpflichtigen Person mit Wohnsitz 
oder Sitz im Ausland verlangen, dass sie eine Vertretung in der Schweiz be-
zeichnet. 

Art.  209 Abs. 1, Abs. 5 (geändert) 

1 Die Schuldner steuerbarer Leistungen sind verpflichtet, sämtliche zur richti-
gen Steuererhebung notwendigen Massnahmen zu treffen, insbesondere: 

b. (geändert) bei Fälligkeit von Geldleistungen, ungeachtet allfälliger Ein-
wände oder Lohnpfändungen, die geschuldete Quellensteuer zurück-
zubehalten und bei andern Leistungen, wie Naturalleistungen und 
Trinkgeldern, die geschuldete Steuer von den Steuerpflichtigen einzu-
fordern; 

c. (geändert) den Quellensteuerabzug auch dann vorzunehmen, wenn die 
Arbeitnehmer in einem andern Kanton Wohnsitz oder Aufenthalt haben; 

e. (geändert) den Arbeitnehmern eine Aufstellung oder eine Bestätigung 
über die Höhe des Quellensteuerabzuges sowie einen Lohnausweis 
auszustellen; 

f. (geändert) Arbeitnehmer, die der nachträglichen Veranlagung gemäss 
Art. 116 dieses Gesetzes unterliegen, der kantonalen Steuerverwaltung 
alljährlich unaufgefordert zu melden; 

5 Der Kantonsrat regelt die Höhe der Bezugsprovision und die Abrechnungs-
fristen durch Verordnung. Für Kapitalleistungen beträgt die Bezugsprovision 
1 Prozent des gesamten Quellensteuerbetrages, jedoch höchstens 50 Fran-
ken pro Kapitalleistung für die Quellensteuer von Bund, Kanton und Ge-
meinde. 

Art.  209a (neu) 

Notwendige Vertretung 

1 Die Steuerverwaltung kann von einer steuerpflichtigen Person mit Wohnsitz 
oder Sitz im Ausland verlangen, dass sie eine Vertretung in der Schweiz be-
zeichnet. 



 

 

2 Personen, die nach Artikel 120a dieses Gesetzes eine nachträgliche ordent-
liche Veranlagung beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einrei-
chen und eine Zustelladresse in der Schweiz bezeichnen. Wird keine Zustel-
ladresse bezeichnet oder verliert die Zustelladresse während des Veranla-
gungsverfahrens ihre Gültigkeit, so gewährt die zuständige Behörde der steu-
erpflichtigen Person eine angemessene Frist für die Bezeichnung einer gülti-
gen Zustelladresse. Läuft diese Frist unbenutzt ab, so tritt die Quellensteuer 
an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern auf 
dem Erwerbseinkommen. Art. 54 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung zum 
Steuergesetz gilt sinngemäss. 

Art.  212 Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu) 

2 Der Quellensteuerabzug hat nach dem Recht jenes Kantons, in dem der 
Arbeitnehmer bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung seinen steuerrechtli-
chen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, zu erfolgen. 

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung überweist die Quellensteuer an 
den nach Absatz 2 zuständigen Kanton. 

Art.  213 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgehoben) 

2 Die von ausserkantonalen Schuldnern abgezogenen Quellensteuern sind 
nach diesem Gesetz zu berechnen und abzurechnen. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Art.  215 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

1 Die steuerpflichtige Person kann von der Steuerverwaltung bis am 31. März 
des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine Verfügung 
über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, wenn sie: 

a. (neu) mit dem Quellensteuerabzug gemäss Bescheinigung nach Art. 
209 dieses Gesetzes nicht einverstanden ist; oder 

b. (neu) die Bescheinigung nach Art. 209 dieses Gesetzes vom Arbeitge-
ber nicht erhalten hat. 

2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung kann von der Steuerverwaltung bis 
am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine 
Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen. 

3 Er bleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid verpflichtet, die Quellensteuer 
zu erheben. 



 

 

Art.  216 Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu) 

3 Die steuerpflichtige Person kann von der Veranlagungsbehörde zur Nach-
zahlung der von ihr geschuldeten Quellensteuer verpflichtet werden, wenn 
die ausbezahlte steuerbare Leistung nicht oder nicht vollständig um die Quel-
lensteuer gekürzt wurde und ein Nachbezug beim Schuldner der steuerbaren 
Leistung nicht möglich ist. 

4 Wer nach Art. 290 dieses Gesetzes strafrechtlich verantwortlich ist, haftet 
persönlich für abgezogene, aber nicht abgelieferte Quellensteuern samt Bus-

sen und Zinsen. Die Finanzverwaltung macht die Forderung verfügungs-
weise geltend. Die Forderung verjährt ein Jahr nach Abschluss des Strafver-
fahrens. 

II. 

Der Erlass GDB 641.41 (Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz 
vom 18. November 1994) (Stand 1. Januar 2020) wird wie folgt geändert: 

Titel nach Art. 32 

3. (aufgehoben) 

Art.  33 

Aufgehoben 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Dieser Nachtrag unterliegt dem fakultativen Referendum. Er tritt – unter Vor-
behalt des Referendums – am 1. Januar 2021 in Kraft. Wird das Referendum 
ergriffen, bestimmt der Regierungsrat das Inkrafttreten. 

Sarnen, 3. Dezember 2020 Im Namen des Kantonsrats 
Die Ratspräsidentin: Cornelia Kaufmann-Hurschler 
Die Stv. Ratssekretärin: Nicole Frunz Wallimann 
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